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VOR'VORT. 

Nachdem die kurze Tabelle über die wichtigsten Bestimmungen der 
Patentgesetze aller Länder, welche vor vier Jahren veröffentlicht wurde, 
"ergriffen ist, erscheint es nützlich, eine neue Ausgabe derselben den be· 
teiligtell ll.ltasen darzubieten, zumal einige Staaten innerhalb des genannten 
Zeitraums ihre Patentgesetzgebung wesentlich geändert haben. Unter den 
ausländischen Gesetzen ist dem Deutschen Erfinder die Kenntnis des neuen 
Patentgesetzes für Grossbritannien und Irland besonders wichtig; aber auch 
die Bestimmungen des brasilianischen und des schwedischen Gesetzes, welch 
letzteres vom 1. Januar 1885 ab in Kraft tritt, werden von· ihm nicht selten 
zur Verwertung seiner Erfindung benutzt werden. Die neueren Gesetze und 
Vorschriften sind bei der Zusammenstellung unserer Tabelle berücksichtigt 
worden. Die Angaben der letzteren sind so kurz gefasst, als es, uuter 
Vermeidung der Undeutlichkeit und grober Unterlassungssünden, möglich 
erschien. Dieselben beziehen sich auf die Dauer und Art der Patente, die 
nicht patentfähigen Gegenstände, die Patentgebühren, die zur Erlangung 
eines Patents erforderlichen Schriftstücke und Zeichnungen, deren Anzahl 
und Format, die Nichtigkeit und den Verfall der Patente, und auf die amt
lichen Veröffentliclmngen der Patentbehörden. 

Da eine solche Tabelle, ohne ungebührlichen Raum zu beanspruchcll, 
nicht erschöpfend sein kann, so ist wiederum das Deutsche Patentgesetz 
in extenso mitgeteilt. An dasselbe schliessen sich einige von dem Deutschen 
Patentamt erlassene Vorschriften, deren, Kenntnisnahme und Befolgung fiir 
den Patentsucher unerlässlich ist. 

Schliesslich findet man noch die auf' das Patentwesen sich beziehenden 
Bestimmungen des vor kurzem gebildeten Internationalen Vereins zum 
Schutz des gewerblichen Eigentums auszugsweise mitgeteilt. Obgleich d(\s 
Deutsche Reich nicht zu den "ertragschliessenden Staaten gehört, werden 
doch auch dem Deutschen Erfinder unter Umständen Vorteile aus diesen 
Abmachungen sich ergeben können. 

R. B. 



4 

I. Die wichtigsten Bestimmungen der 

Land. Dauer der Patente. 

Belgien. 20 Jahre. 
Ges. Einführnngspatente 

Y. 24. Mai überdauern das auslän-
1854. ; dis ehe Patent nicht. 
Ges. 1 

1'. 27. März I" 

1857. 

! 

I 

Von der 
Patentinmg ausgeschlossene 

Gegenstände. 

I 

A. Eu 

PatentgebührelI. 

Diejenigen Erfindnngen, die i 1. Jahr 10 Frcs. (8 M.) 
nicht gewerblich ausgeheutet I 2. 20" 

werden können. 3. 30 
n. s. w. jedes Jahr 10 Fr. mehr. 

I Verbessernngspatente frei, wenll 

I sie dem Inhaber des Hauptpatents 
erteilt werden. 

I 
I 
I 

! 
i 

llänelllark·15-15 Jahre für Inländer, 1

1 

Die in Däne~:a~:-~:~':~ -~n:alige" Gebiihr v-on-s: Kro: 
5fürEinführnngspatente bekannten, ferner Arznei- (etwa 38 M.). I (in der Regel.) mittel. 

Dentsclt
land. 

Ges. 
v. 25. Mai 

1877; in Kraft 
seit dem 

1. Jnll 1871. 

15 Jahre. 

I 
Erfindungen, die den Ge
setzen oder guten Sitten zu
widerlaufen. Nahrnugs-, Ge
nuss- und Arzneimittel, 
chemische Stoffe, soweit die 
Erfindnngen nicht ein be
stimmtes Verfahren zur Her
stellung der Gegeustände 

I '''re<," 

Anmeldung 20 M., Erteilung 
30 M., mit Begiuu des zweiten 
Jahres 50 M., welche Gebühr 
jedes Jahr um 50 M. steigt. 
Stundung fiir die ersten 2 Jallre 

zulässig. 

') Dieser Nic\Jtigkeitsgrund ist als selbstycrständlich in dcr Folge meistens nicht besonders 
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Patentgesetze verschiedener Länder. 

r 0 p a. 

Zur Erlallgung 
eineg Patents erforderliclle 

Schriftstlicke. 

Patentgesuch an einE)' Provinzial· 
Regierung oder ein Arrondissement
Commissariat in doppelter Ausferti
gung, eine auf Stempelpapier. 2 Be
schreibungen in französischer (1 Ex. 
auch in deutscher oder vlämiscller) 
Sprache, 2 metrische Zeichnungen. 
Beschreibnngen auf 34 cm hohem, 
21 cm breitem Papier mit 5 cm Rand. 
Zeichnungen auf 34 cm hoher, 22 oder 

44, 66, 88 cm breiter Leinwand. 

1 Gesuch (65 Öre Stempel) an den 
König und 2 Beschreibungen iu däni

scher Sprache nebst Zeichnungen. 

Eine Anmeldung, welcbe enthält: 
die Bezeichnnng der Erfindnng, den 
Antrag auf Patenterteilung, ErkUirung 
der Einzahlung von 20 M., Angabe 
des Kamens, Anfführung der Anlagen. 
Ferner: Beschreibnng in 2 Exem
plaren (Format der Schriftstücke 
33 >< 21 cm). 1 Zeichnnng auf weissem 
Papier, 1 (colorirte) Copie anf Paus
leinwand (Format: 33 X 21 cm, oder 

33 X 42 cm, oder 33 X G3 cm). 

aufgeführt. 

Ursachen 
der Nichtigkeit und des Yerfalls 

der Patente. 

Mangelnde Neuheit bei der An
meldung,') Nichtzahlung der Ge
bühren. Auf Benachrichtigung 
hat der Patentinhaber innerhalb 
6 :Monaten ansser der Jahresrate 
eine Strafe von 10 Frcs. zn zahlen. 
Nichtansbentung des Patents im 
Inlande während des Jahres nach 
Beginn der Ansbentnng im Ans
lande. Ein Jahr danernde Unter-

brecbung der Ausbeutuug. 

Veröffentlichung 
der 

Patente. 

Anslegung 3 Monate nach der 
El'teilung. Ausgabe eine:) 
Anszuges aus den Patenten. 

Nichtausbentung, bezw. NiCht-I Einsicht nnr nach eingehOlte~' 
einführung des patentirtenGegen- Erlaubnis; es wird jedoch eiu 
standes binnen 1 (bisw. 2) J ahren' j Anszug veröffentlicht. 

Veröffentlichuug oder offenkun- Oeffentliehe Ausleguug der 
dige Benutzung der Erfindung Anmeldnng nnd Besehrei
im Inlande vor der Anmeldung. bung 8 Wochen. Nach Er
Nichtzahlnng der Gebühren bis teilung des Patents Dmck 
spätestens 3 Monate nach der der Beschreibung, die von 
Fälligkeit. Wenn die Erfindung der Reichsdruckerei um 1l\!. 
innerhalb 3 Jahre im Inlande verkauft wird. Auszugsweise 
nicht ausgeführt ist und keine Veröffentlichung mit Hlu
Schritte zur Ausflihrung gethan stration in dem officiellCll 
worden sind. Licenzverweige- Blatt (les Patentamts. 

rung. 
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Von der 
Patentil'Ung ausgeschlossene 

Gegenstände. 
PatentgelJiihren. 

Finlal"l. 3-12 Jahre, ohne Ueher
Kais.Verord. dauern eines ausläucli-

Pharmaceutische . Prodncte, 
Erfindungen, welche gegen 
die guten Sitten u. die äffentl. 
Sicherheit verstossen ;' ein 

Jährlich 20 l.Iarl( fiu. (= 16 j\L) 
und Kosten fi'tr Veröffentlichull; 
cles PatentlJriefs und der Be-v. 30. NIärz sehen Patents. 

1876. 

Fraulireich. 

Ges. v. 5. Juli 
1844, 

v. 21. Oct. 
1848, 

v. 20. Mai 
1856 

(giiltig für I 
d. Colonien). 

Gr08S .. 

hribnmicn. 

Gcs. 
v. 25. August 

1883. 
(Frllhere Ge-

setze yom 
10. Aug.1852, 
21.Febr.1E 53, 
~O.Aug.1853, 

8.April1859.) 

5, 10 oder 15 Jallre, 
jedoch nicht länger als 
das gleiche ausländische 
Patent. 

schreibullg. 
allgemeines Priucip. 

Pharmaceutische NIittel und Jährlich 100 Fr. (80 1>1.) und 20 Fr. 
Finanzpläne. Erfindungen, fiir jedes Zusatzpatent. 
die gegen die Gesetze ver-
stossen, ferner wissenschaft-
liche Theorien und blosse 

Formvcdinderul1gen. 

14 Jahre. I Gesetz- und sittenwidrige Nachsuchung des vorläufigen 
Verlä)lgel'Ung möglich Erfindungenl,önnen zuriick- Schutzes 1 ±: (20 M.). 
auf 7, ausnahmsweise gewiesen werden. "Erfin- Eiul'eichung der vollständigen 

auf 14 Jahre. I dung" ist jede Art eines Specifieation 4 L. 
'neuen gewerblichen Arbeits- Vor Ablauf von 4 Jahren 50 f. 
verfahrens oder Arbeits- Vor Ablauf vou 8 Jahren 
erzeugnisses, welche den (bei vor dem 1. Januar 188J 
Gegenstand einer Patent- erteilten Patenten 7 Jahren) 
urkunde und der Erteilung 100 L. 
eines Privilegiums im Siune Oder jährliche Gebühren: 
des § 6 des Monopol-Statuts Vor Ablauf des 4,5.,6.,7. Jahw 
(Gesetz. 21. Jacob I.) bildet. je 10 L, des 8.,0. Jahres je 15 Jl, 

I des 10., 11., 12., 13. Jahres je 
20 ;ß. 

Italien. 11 bis 15 Jallre, immer Erfindungen, die den Ge- Proportionalabgabe : so viel mal 
Ges. vom Quartalsanfang an setzen oder der Moral zu- 10 Lire wie die Zahl der Jahre, 

1'.30.0ctoberl gerechnet. Die fiir eine widerlaufcn, rein theoreti- für welche das Patent nachge-
1859, kürzere Zeit als 15 Jahre sehe Erfindungen, Arznei- sucht wurde, Ferner jährlich: 

v. 31. Januar bewilligten Patente kön- mittel. Die im Auslande Fiird. ersten 3 Jabre 40 Lire (1!.32) 
1864. nen bis zu dieser Dauer patentirte und veröffentliehte Für d. folg. 3 Jahre 65 " (, 52) 

verlängert werden. Nicht Erfindung ist vorErlöschung do. do. do. 90" (, 72) 
längere Dauer, als die jenes Patentes patentirbar. do. do. do. 115 " (, 92) 
des älteren ausländi- do. do. do. 140 _ " (, 112) 

schen Patents. Ausserdem 1 Lim Stempel. 
Zusatzpatente 20 Lire. 

Verlängeruugspatente 40 Lire. 



Zur Erlangung 
eines Patents erforderliche 

Schriftst\icke. 

Gesuch an das Oekonomie-Departe
ment, 2 Beschreibungen in schwedi

scher Sprache nebst Zeichnungen. 

Gesuch an denHandelsminister, franz. 
Beschreibung und Zeichnnngen in 
mehischem ~Iaassstab in doppelter 
Ausfertignng. Verzeichnis der depo
nirten Sachen. Fill" die Colonien 

alles in dreifacher Ansflihnmg. 

Gesuch (Erklärung vor einem Richter, 
im Anslande vor einem englischen 
Consnlarbeamten, der Erfinder zu 
sein), vorläufige oder vollständige 
Specification. Lefztere muss jeden
falls binnen 91foI).aten nach der An-

meldung eingereicht werden. 

Gesnch an das Ministerium des 
Ackerbaus, Gewerbe und Handels; 
3 Beschreibungen in italienischer 
oder französ. Sprache und 3 metrische 
Zeichnungen. Einreichung des aus
ländischen Patents oder einer be
glanbigten Abschrift, falls die Erfin
dung im Auslande bereits patentirt 
ist. Die getuschten Zeichnungen auf 
33 (oder 66) cm hohem, 23 (bezw. 46) 
cm breitem Papier mit 1lJ~ cm Rand. 
Gesnch und Beschreibungen auf 

Stempelpapier (50 cent.). 
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Ursachen 
der Nichtigkeit und des Verfalls 

der Patente. 

Nichtausbeutnng binnen 2 J am·en. 
(Ausiibungs -Nachweis verlangt 
nach 2 Jahren u. dann jährlich.) 

Nichtzahlung der Gebiihren am 
Verfalltage, Nichtausbeutung 
binnen 2 Jahren, Unterbrechung 
derselben während 2 Jahre. Im
port des patentirten Gegen
standes ohne ministerielle Er
laubnis. (Vgl. indess No. IV, 
S.29.) Unzulängliche Beschrei-

bung. 

Nichtzahlnng der Geblihren 
(Frist bis auf 3 Monate kann 

bewilligt werden). 

Nichtvorauszahlung der Gebüh
ren innerhalb 3 Monate nach 
der Fälligkeit. Nichtausbeutung 
binnen einem Jahre, wenn das 
Patent 5 Jahre läuft, binnen 
Z Jahren, falls es länger läuft. 
Unterbrechung der Ausbeutung 

während eines, bzw. 2 Jahre. 

Veröffentlichung 
der 

Patente. 

Dreimalige Veröffentlichung 
des Patentbriefs und der Be
schreibung binnen 2 :Monaten 

nach Erteiluug. 

. Auslegung im Ministerium 
nach der Erteilung. Nach 
Zahlung der 2. Jahresgebühr 
Veröffentlichung dmch die 
Behörde. Jährlich ein Kata-

log der Patente. 

Specificationen, periodische 
illnstrirte Zeitschrift,Register 
nnd Auszüge, Liste eng
lischer und answärtiger Pa
tente in The Uommissioners 
of Patents' Journal, Modelle 

im Patentmnseum. 

Auslegung 3 Mouate nach 
Erteilung. Semesterweise 
Veröffentlichung der Be
schreibungen uud Zeich
nungen im Auszuge oder 
wörtlich im Bolletino in
dustriale. 3 mal jährlich eine 
Liste der erteilten Patente 

in der Gazzetta ufficiale. 
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Von der 
Patentirnng au~gescblossene 

Gegenstände. 
Patentgebühren. 

----~----------~------------.~--------..... ----
Luxemburg. 

Ges. 
v. 26. Febr. 

1879. 

15 Jahre. 
Die Erteilung ist von 
der Erteilung eines Pa
tents auf denselben 

Wie in Deutschland. 

I Gegenstand in Deutsch· 
land abhängig. 

I 

Norwegen. I 
Ges. 

v. 15. Juli I1 
1839. 

Oesterreich. 
Ungarn. 

Ges. 
v. 15. August 

1852, 
v. 24. Decbr. 

1867. 

Portugal. 

(CiviI
Gesetzbuch 
von 1868.) 

Russland. 

Ulmse 
v.23.0ctober 

1840 und 
23. Nov. 1863, 

10 Jahre. Die bereits veröffentlichten 
Erfindungen. 

Bis zu 15 J uhren. Ein-I Bereits veröffentlichte Er
fiihrnngspatente und Pa- findungeu, wissenschaftliche 
tente an Ausländer über- Theorien, Nahrungsmittel, 
dauern das ausländische pharmaceutische Producte, 

Patent nicht. die Erfindungen, welche 
gegen die guten Sitteu, die 
Gesundheit und die Gesetze 

ver"tossen. 

Bis zu 15 Jahren. Erfindungen, die der (iffent-
Kein Ueberdauern des lichen Sicherheit oder den 
ausländischen Patents. 

Erfindungspatente : 3, 5 
oder 10 Jahre; 

Einfühnmgspatente: 1, 
2, 3, 4, 5 oder 6 Jahre, 
ohne das ausländische 

Gesetzen zuwiderlaufen. 
Blosse Formverändernngen. 

16. Februar Pateut zn iiberdauern. 

Gefährliche u. unbedeutenue \ 
Erfindungen, die keinen 
wesentlichen Nutzen ver- I 

sprechen, allgemeine Prin
cipien, Erfindungen, die sich 
auf das Kriegswesen und die 
Staatsyerteidigung beziehen. 1867, 

22. April 
1868, 

20. März 
1870. 

1 Jahr 10 Fr. (8 11.) 
2 1t 20" 
3 , 30, 

u. s. f. f"ür jedes Jahr 10 Fr. mehr. 
Für Zusatzpatente einmalige Ge· 

bübr von 10 Fr. 

10 Spec. Thaler 
(etwa M. 45). 

Für jedes der ersteu 5 Jahre 20 f\, 

Für das 6. Jahr 30 , 

" ,,7. " ?5 l! 

" 0 

, 0 

" 0 

" " 
" 0 

0 ~ 

0 0 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

0 

0 

, 
0 

0 

0 

0 

40, 
4.1, 
50, 
60, 
70, 
80, 
90. 

" "15. " 100, 
Zahlung im voraus fi\r die ganzE 

Patentdauer. 

Jährliche Abgabe yon 
5 Milreis = M. 22'5. 

Erfinduugspateute: 
3 Jahre Rubel 90 
5!! ,,150 

10 0 " 
450 

Einführllngspateute: 
1 Jahr Rubel GO 
2 

" " 
120 

:3 
" " 

180 
4 

" " 
240 

:; 
" " 

300 
6 

" " 
360 
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Zur Erlangung Ursachen VeröffentJicbuug 
eines Patents erforderliche der Nichtigkeit nnd des Verfalls der 

Schriftstücke. der Patente. Patente. 

Eine Anmeldung, 2 Beschreibungen Nichtzahlung der Gebühr binnen Die Patentbeschreibullgen 
in deutscher oder französischer 3 Monaten. Erlöschen desselben werden ausgelegt; Abschrif-
Sprache, 2 Zeichnungen, event. Modell. Patents in Deutschland. Nicht- ten werden erteilt. 

a nsfiihrung binnen 3 Jahren. 
Licenzverweigenlng. 

f 

Eine Beschreibung nebst Zeichnuugen Keine Bestimmungen. Nach Ablauf der Hälfte der 
in 2 Exemplaren. Patentdauer in der Polyt. 

ZeitschI'. von Christiania. 

Gesuch an das Ministerium der im I Nichtzahlnng der Gebühren. I Sofern der Patentinhaher 
Reichsrat vertretenen Länder oder Nichtausbeutnng biunen einem die Geheimhalt.ung nicht 
an das Kg!. ungarische Ministerium, Jahre. Unterbrechnng der Aus wünscht, Auslegung und Er-
2 deutsche Beschreibungen, 2 Zeich- beutung während 2 Jahre. Aus- laubnis zur Abschrift, Ver
!lungen, eveut. Modelle. Eine anslän- übungsnachweisung ist indess öft'entlichung uach Ablauf 
disehe Pateuturkunde wird nur dann nicht verlangt. Mangelhafte Be- des Pateuts, wenn solches 
gefordert, wenn der Bewerber erklärt, schreibung. fiir niltzlich befunden wird_ 
eine bereits patentirte Erfindung ein-

f[lhren zu wollen. 

Gesuch au das Staatssecretarint der 
Öffentlichen Arbeiten, des Handels 
und der Gewerbe. 2 portugiesische 
BeSChreibungen, 2 metrische Zeich-

nungen eveut. Muster. 

Gesuch an das Departement des Han
dels uud der i'>Ianufacturen, 2 russi
sche Beschreibungen, 2 Zeichnungen, 
MOdelle, wenn elforderlich. Beglau-

bigung eines russiscben Consuls. 

Nichtausbeutung innerhalb 
zweier Jahre, Unterbrechung 
während 2 Jahre. :Mangelnde 
Neuheit. Unrichtige Beschrei-

bung. 

OeffentlicheAuslegung. Nach 
dem zweiten Jahre Veröffent

lichung von Auszügelh 

Nichtausbeutung binnen dem I Nach der ErteiJung in amt
ersten Viertel der Patentdauer. lichen Journalen, mit Zeich
Der Fall, dass die Erfinduug der nuug in den Memoiren der 
öffentlichen \Vohlfahrt zuwider- Kaiser!. Rnss. technischen 
läuft, oder vor der ErteiJung in Gesellschaft. 

Russland bekannt war. 
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Von der 
Land. Dauer der Patente. Patentining ausgeschlossene Patentgebiihren. 

Gegenstände. 

Schweden. 15 Jahre. Allgemeine Principien, 50 Kronen Anmeldegebiihr. Er· 

Ges. Ein Znsatzpatent kann gesetz- und sittenwidrige giebt die Prüfung die Nichl· 

vom 23. Juni das Haupt.patent nicht Erfindungen. neuheit der Erfindung, so erhält 

1884 überdauern. N ahrungs- und Arzneimittel, der Patentsncher 25 Kr. zurück. 

(in Kraft soweit nicht das Verfahren Jahresta..'Cen 

v. 1. Januar zur Herstellung die Erfin- für das 2.-5. Jahr je 25 Kronen 

1885 ab). duug ausmacht. 0 0 6.-10. 0 0 50 . 
0 • 11.-15 • . . 75 . 

N acbfrist bis 90 Tage möglieb 
gegen Erlegung von 1/5 des Tal' I 

betrages. (1 Kr. = 1'08 M. G.) 

Spanien. 20 Jahre, fiir nicht Bereits veröffentlichte Er- Im 1. Jahre 10 Pesetas 
Ges. v. 30.Juli eigene Erfindungen findungen. Gebraucb der . 2. . 20 . 

1878. 5 Jahre. Für im Aus- Naturproducte, pharmaceu- u. s. w., 
(Die span. lande schon patentirte tische Präparate, Finanz- im 20. Jahre 200 0 

Patente gel- Erfindungen 10 Jahre. pläne. Für ein Zusatzpatent einmal 
tenauchin d. 25 Pesetas. 
Colonien.) (1 Peseta = 0·86 1\1.) 

Anm. Die Niederlande, Rnmänien, Serbien, Montenegro, die TürkeI, 
werden durch besonderen Firman Patente anf 5-15 Jahre erteilt. 

B. Ausser-Euro 
I. Af 

AlgeI"ien. I Die französischen Patente 

Cap. Colonie 14 Jahre. Kein Ueber
(Das gleiche dauern des ausländi
Gesetz gilt schen Patents. Ver
in Natal). längerung von 14 Jahren 

möglich. 

MauI"itius. 
Ges. 

vom 22. Mai 
1875. 

Bis 14 Jahre. 

Nichtgewerbliche 
Erfindungen. 

Im Lande nicht belrannte 
Erfindungen. 

Argentinien. 5,10 oder 15 Jahre. Kein Pharmaceutische Präparate, 
Ges. Ueberdauern des auslän- Finanzpläne, Erfindungen, 

v. 11. Octbr. dischen Patents. Vor- die den guten Sitten nnd Ge-
1864. läufiges Patent 1 Jahr. setzen znwiderlaufen, bereits 

bekannte Erfindungen. 

Bei Hiuterlegung der SpeciJi· 
cation 2;C 10 s. 

Bei Empfang der Patenturkuude 
2;B 10 s. 

Vor Ablanf des 3. Jahres 15,J; 
• 7. 0 20. 

Gesuch um Verlängenmg 20e lOs. 

Beim Gesuch 10 oe. 
Siegelung 2 J-:. 

H. Ame 
Stempel von 20 Cent. 

Für ein 5j.Pat. 80Piaster 
• 10j .• 200 
• 15j .• 350 • 

(1 P. = 100 Cent. = 3·8M.) 
Vorläuf.Patent50P. DieHälfteder 
Jahrestaxe zahlbar bei der Au, 
meldung, die andere Hälfte in 

gleichmässigen Jahresraten. 
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Zur Erlangullg Ursachen Veröffentlichung 
eines Patents erforderliche der Nichtigkeit und des Verfalls der 

Schriftstücke. der Patente. Patente. 

Ein Gesuch. au die Patentbehörde, Nichtausführung der Erfindung Bestimmungen liher Ver-
Beschreibung in schwedischer Sprache binnen 3 (ansnahmsw. 4) Jahren, öffentlichung noch vorhe-

und Zeichnung, beides in duplo. Unterbrechung der Ausführung halten. 
während eines Jahres. Verlänge-
rung der Ausfllhrungsfrist um 

1 J uhr zulässig. 

I 
Gesuch an den Minister der öffent- Nichtansbcutung binnen zwei Auslegung der Beschreibung 
lichen Arbeiten und des Handels. Jahren, (Nachweis der Ausfüh- etc. im Conservatorium der 
2 spanische Beschreibungen, 2 metri- l'ung ist zu liefern.) Unter- Gewerbe. QlIartaliter Ver-

sehe Zeichnungen. brechung der Ausbeutung wäh- öffentlichung der bewilligten 
renel eines Jahres. Nichtzahlung Patente in der "mtlichen Ma-

der Gebühr. drider Zeitung. 

Griechenland und die Schweiz haben kein Patentgesetz. In der Tiirkei (auch in Egypten) 

P ä i s ehe S t a at e n. 
r i 1. a. 

gelten auch für Algier. 
-----------------------.--~--------------------~-----------------
Gesuch an den Obersecretär, Be- Nichtansübnng aer Erfindung 
schreibung und Zeichnung in doppel- binnen 2 Jahren. Nichtzahlung 

Auslegung. 

ter Ausfertigung, eine auf Pergament, der Gebi.."lhreu. 
20 X 15 eng!. Zoll. 

Gesuch an den Colonialsecretär, 
1 Beschreibung nebst Zeichnung. 

Gesuch an flen Chef des Patentamts, 
Zwei spanische Beschreibungen nebst 
ZWei metrischen Zeichnungen mit 
0'025 m weissem Rande unel event. 
i\!odell. Keine Bleistiftzeichnungen. 

Nichtausbeutung binnen 
2 Jahren. 

Nichtbezahlung der Gebühren. 

Einsichtuahme der Anmel
dungen gegen Zahlung yon 

4 s. gestattet. 
Veröffentlichung nach Ablauf_ 

Ungenaue und unvollständige Auslegung, jährliche Ver
Beschreibung, Nichtausbeutung öffentlichung der Beschrei
binnen 2 Jahren, rcsp. Unter- bungen unel Zeichnungen. 
brechung der Ausbeutung wäh-

rend 2 Jahre. 
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-
Von der 

Land. Dauer der Patente. Patentirung ausgeschlossene Patentgebiihrcn. 
Gegenstände. 

Brasilien. 15 Jahre. Verbesse- Erfindungen , die den Ge- 20 $ (00 M.) fiir das erste, 30 l 
Ges. nmgspateut überdauert setzen oder guten Sitten zu- für das zweite Jahr; fiir jedes 

v. 14. Oct. nicht das Hauptpatent. widerlaufen, dem öffent- folgende Jahr 10 $ mehr. Fit, 
1882. Kein Ueberdauern des lichen Wohl nachteilig ein Verbessernngspatent wird nur 

ausländischen Patentes. sind, einen industriellen Er- einmal ein gleicher Bet.rag wie 
folg nicht gewähren. der des laufenden Jahres ent· 

richtet. 

Canad.l. I 15 Jahre. I Wissenschaftliche 'l'hCOrien.[ 
Ges. Kein Ueberdauern des 

Y. 14. Juni I' ausländischen Patents. I 
1872. 

Fiir 5 Jahre NI. 80 

" 10 " 160 
" 15 • 240 

v. 23. Mai I 
1873 I 

n. ~~~:1ai I I 
C11ile. I 

Gesetz von 
1840, 

Höchstens 10 Jahre. 
Ausländische, in Chile 
noch nicht bekannte 

..... 16. Ang. Erfindnngen 8 Jahre. 
18,,6. 

Colnmbia. 5-20 Jahre. 

In Chile bereits bekannte 
Erfindungen. 

Verlängernngspatente: 
5-10 Jahre M. 80 

10-15 80 
5-15 • 160 

Zahlung bei der Anmeldung. 

Stempelgebührund bei Erteilung 
der Betrag ,"on1\'L 212 zur Erhal· 

tung des N!odell-Musenms. 

Der Gesundheit und öffent- 5-10 Doll. für jedes Jahr. Bei 
Ges. 

v. 13. Mai 
1869. 

Keiu Ueberdauern des lichen Sicherheit zuwider- der Anmeldung ist ein Vorschuss 
ilusliindischen Patents. lanfende Erfindungen. von 10 Doll. einzuzahlen, welcher 

bei Verweigerung des Patents 
verfällt. 

{lllba, , Portol'ico, Philil)llincll. B s gi 1 t das 

Guyana t 14 Jahre. I Gesetzwidrige und nicht ge-\ Gesuch und vorlänfige Beschrei· 
(Engliseh). Kein Ueberdauern des werbliche Erfindnngen. bnng 55 Doll. 

Verordn. I ausländischen Patents. Vollständige Beschreibung 15Doll. 
v. 12. Jnli ,VerlällgerUllgauf7Jahre 

1861. I möglich. 

Guatemala. 
Ges. 

v. 2. Juni 
1864. 

I 
Höchstens 10 Jahre. 

V crHingerung ausnahms
,vcise. 

Im Lande bereits bekannte 
gewerbliche Erfindungen. 

Siegelnng 20 Doll. 
Vor Ablauf des 7. Jahres 100 Doll. 

Gesnch nm Verlängerung und 
Siegelung des verlängerten Pa

tents 100 Doll. 

50 Doll. bei der Anmeldung. 



Zur Erlullgung 
eines Patents erforderliche 

Schriftstücke. 

Zwei Beschreibnngen in portugiesi
scher Sprache, event. nebst Zeichnun
gen, Modellen, Proben, in versiegel-

tem Umscblag. Ein Gesuch. 
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Ursachen 
der Nichtigkeit nnd des Verralls 

der Patente. 

Mangelnde Priorität, Verheimli
chung wesentlicher Umstände, 

Nichtausbeutung innerhalb 
3 Jahren, Unterbrechnng des Ge
branchs fiir länger als 1 Jahr, 
Nichtzahlnng der 'l'axen; wenn 
der Ausländer keinen Bevoll-

mächtigten ernennt. 

Veröffelltlicllllng 
der 

Patente. 

Innerhalb 30 Tagen nach 
Ausfertigung des Patents, 
Veröffentlichung der Be
schreibung im Amtsblatt, 

Auslegung der Zeichnungeu 
etc. 

Eidliche Versicherung, dass der An- Nichtausbeutung binnen2Jahren! Die Beschreibungen und 
meldende der wahre Erfinder ist, nnd Unterbrechnng der Ausben- Zeichnungen werden ver-
Angabe eines Domicils im Lande, tung, Einfiihrung des pateutirten öffentlicht. 
zwei von Zeugen beglaubigte engli- Gegenstandes aus dem Auslaude. 
sehe Beschreibungen auf Papier von I 
0'20 X 0'27 m mit 0'0038 m breitem 
Hande, drei Zeichnungen in dersel-
ben Grösse, (2 auf Leinwand, 1 auf I' 

Cartonpapier), event. :Modell. 

~i~e spanisc~e Beschreibun'g nebst r Nichtausbeutung binnen einer 
Z.elChnung, em Modell, Angabe, ob I von der Behörde festgestellten 
,he Erfindung im Auslande bereits I' Frist, und wenn die Fabrikate 

bekauut. der Probe nicht entsprechen und I 

I J uhr uuterbrochen wird. 

Das Patent wird geheim 
gehalten bis zum Ablauf 

der Patentdauer. 

I die Fabrikation mehr als ein I' 

~:~~--;esChreibu:;-l~Cbst \' Nichtausbeutung während eines I Veröffentlichuug erst nach 
Zeichnung und :Modell bzw. Probe. Jahres, Unterbrechung der Aus- Ablauf des Patents. I beutung während eines Jahres. 

------------------~ 
S pan i s c h e G e set z. 

Gesuch an den Gouverneur, eidliche 
Declaration. Eine englische vor
läufige Beschreibung und binnen 
einem J allre eine vollständige. 

Nichtzahlung der Taxe nach 
dem 7. Jahre. 

Eidliche Erklämng, dass der An-!Nichtausbeutung binnen 2 Jahren. 
lllßld:ude der wahre Erfinder ist. I Unterbrechung der Ausbeutung 
SpQmsche Beschreibung nebst zeich- I während eines Jahres. 

nung und Modell. 

Veröffentlichung nach einem 
Jahre nach Erteilung des 

Patents. 

Die Beschreibung wird. 
geheim gehalten. 



Land. 

Holländisch· 
Westindien. 

Ges. 
v. 4. Juli 

1.844. 

Honduras 
Brit. 
Ges. 

v. 10. Dec. 
1862. 

Jamaica. 
Ges. 

von 1857. 

~Iexico. 

Ges. 
v. 3. Nov. 

1865. 

Nenfuud. 
land. 

Ges. v.12.Mai 
1856. 

Dauer der Patente. 

5, 10, oder 15 Jahre. 
Einführungspatente 

erlöschen mit dem ans-
wärtigen Patente. 

H Jahre. 

14 Jahre. Kein Ueber-
daueru des ansländischen 
Patents. Verlängerung 

auf 7 Jahre möglich. 

5 , 8, oder 12 Jahre. 
Eiuführung'spatente 

8 Jahre. Verbesserungs-
patente bis 6 Jahre. 

14 Jahre. I 
Kein Ueberdauel1l des \ 
ausländischen Patents. 

Nicaragua. 110 Jahre, 7 J. für Ver-I 
besserungs-,5 J. fiir Ein- \ 

fühmngspatcnte. 

Paraguay. 5 bis 10 Jahre. Einfüh-
Ges. rungspatente üherdauern 

v. 20. Mai die ausländischen um 
1845. lliichstens 6 Monat. 

Trinidad. 14 Jahre. 
Verordnung 
v. 2. Sept. 

1867. 

Venezuela. 6-15 Jahre. 

]4 

Von der 
Patel1tirung ausgeschlossene 

'Gegenstände. 

Schon bekauute, sowie Er-
findungen, die dem Staats-

wohl zuwiderlaufen. 

Nichtgewerbliche Erfin
duugeJl. 

Im Lande bereits bekannte 
Erfindungen. 

Finanzpläne, pharmaceu-
tische Präparate und Geheim-
mittel, ausläudische Kuust-

, 

und N atur-Erzeugnisse. 

Keine Bestimmungen. 

Nicbtgewerbliche 
Erfindungen. 

Bereits veröffentlichte 
Erfindungen. 

Dem allgemeinen \Y 0111 
nachteilige. 

Patentgebühren. 

Für 5 Jahre 150 Florin 
0 10 0 300-400 0 

0 15 
" 

600-700 
" 

I Anmeldnng 10 $. Siegelung 25 $. 
Vor Ablauf des 3. Jallres 50 $, 

" " J! 7. " 100 ~ 
i Für jede Licenz 5 $. 
i 

5 ;f bei der Anmeldung. 
Stempel für Patent-Urkunde 5t 

Die Stempelgebühren und dazu: 
Für 5 Jahre 25 -100 Piaster 

" 
8 0 100 --200 , 

.. 12 0 200 -300 , 
Zahlung vor der Erteilung. 

5~ uud die Stempelgebührell 
lJei der Erteilung. 

Keme Gebühren. 

, 
Stempelgebühren. 

Anmeldung 10 ,e. 

I 

Bereits veröffentliebte ge-I Keine Gebühren, sondern teilweise 
werbliche Erfindungen. Befreiuug von Abgahen und Ein

gangszoll. 

Vereinigte 117 Jahre. Kein Ueber- DesgJ. Bei der Anmeldung. . . 15 $ 
Staaten. danern des ausländischen Eine Erfindung, die schon 0 ErteiJung 20 • 

Ges. V.8.JUJiI Patents. 2 Jahre in öffentlichem Ge- Für Erneuernng (rei.'>sue). 30, 
1870, brauch gewesen. " Verzichtleistung (dis-

revid. I claim er) • • • . . 10, 
22. Juni 1874'1 



Zur Erlangung 
eines Patents erforderliche 

Schriftsti\cke. 

15 

Ursachen 
der Nichtigkeit nnd des Velialls 

der Patente. 

Gesuch an deu Generalgouverneur, I Frühere Veröffentlichung, NiCht-I 
eine holländische Beschreibung ausbeutung binnen 2 Jahren, 

nebst Zeichuung. Erlangung eines Patents in I I einem auderen Lande. 

I 
Gesuch, eng!., vor!. Beschreihung auf I Nichtzahlung der Gebühren. , 
Papiervon 13" X 8". Zeichnungen auf 
Leinwand 13" X 8". Vollst. Beschrei-, 
buug und Zeichnung 211/2 X 14%". I 

Eine englische Beschreibung nebst 
Zeichnuug und event. Modell; Be

glaubigung durch 2 Zeugen. 

Nichtausbeutung binnen 
2 Jahren. 

Veröffentlichung 
der 

Patente. 

Veröffentlichung nacb Ab
lauf des Patents. 

Auslegung. 

Auslegung der Patente. 

Eid, dass Anmelder der Erfinder ist, 
zwei spanische Beschreibnngen nebst 
zwei Zeichnungen und event. Modell. 

Keine Bleistiftzeichnungen. 

Unterbrechung der Ausbeutuilg I Ausleg'nng und Veröffent
während 2 Jahren. Einfuhr pa- Hchullg der Patente, letztere 
teutirter Erzeugnisse aus dem I "3 Mouate nach Erteilung. 

Ausland. 

Beglaubigte Versichernng der Neuheit, I 
elUe enghsche Beschreibung nebst 

Zeichnung" und event. Model!. 

I 

Desgl. und event. Model!. 

Nichtausbeutung biunen 
2 Jahren. 

Desgl. 

Desgl. und wenn ohne Ermäch
·tigung der Regietuug ein Patent 

im Auslande genommen wird. 

Anmeldung, Erklärung über Erfinder-I 
recht, Beschreibung. I Maugelnde Neuheit, 

I 

Eid, dass Anmelder der Erfinder, fFalsche Beschreibung, Mangel derf 
eine spanische Beschreibung nebst Neuheit, Nichtausbeutung binnen 

Zeichnung. 2 J., bei Einführungspat. 1 J. 

Gesuch an den Patent- commissar'l Ungenügende Beschreibung, die 
Eid wie oben, eine englische von zwei aber durch ein, Reissue oder 
Zeugen bescheinigte Beschreihuug Discletimer verbessert werden 
nebst Zeichnung (10 X 15 Zoll mit I kann. 
I Zoll Rand) u. event. Modell. Letz-I 
teres höchstens 1 engl. Cub.-FllsS gross. 

Veröffentlichung der 
Beschreibuug' 

Veröffentlichung nicht 
vorgeschrieben. 

Veröffentlichung nach Ab
lauf; vorher jedoch Einsicht 
gestattet, wenn der "Pateut-

inhaber es erlaubt. 

Keine Bestimmung". 

Veröffentlichung nach 
Ablauf. 

Veröffentlichung der Be
schreibung nebst Zeichnung. 
'Vöchentlich Auszüge in dCl' 

Of/icial Gazette. 



Land. 

Ceylon. I 
Ges. v. 

2. N ov. 1859. 

Daner der Patente. 

14 Jahre. 

Indien 114 J. Verlängel1lng auf 
(Englisch). weitere 14 J. mögl., wenn 

Ges. v. 1 J. bis 6Mon. vor Ablauf 
17.::lfai 1859. ldesPat.nachgesuchtwird. 

Japan. I 7, 10 oder 15 Jahre. I 
Ges. v. 

25. Mai 1871. 
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Von der 
Patentil1lng ansgeschlossene 

Gegenstände. 

Bereits bekannte 
Erfindnngen. 

Bereits in Indien oder 
Grossbritannien veröffent

lichte Erfindungen. 

Gegenstände, die vor der 
Anmeldung jahrelang in 
Gebrauch gewesen sind. 

Straits I 
Settlements. 

Wie in Indien. 

III. A 

Patentgebühren. 

Bei der Anmeldnng 10 ol: 

100 Rupien (M. 200) Stempel bei 
der Anmeldung, dazu veränder· 

liche Prüfungsgebi\hren. 
Verlängel1lngsgesuch 100 Rupien, 

I Eine Jahresgebühr 

\ 
(zahlbar \"or JahreslJegillu) von 

5 Rio = 21.M. 

I Stempel zu dem Gesuch 
50 Dollars. 

IV. Ans t ra 

seu-seelnnd./ Bis 14 Jahre. 
Ges. v. 12. Kein Ueberdaueru des 
Sept. 1870. ausländischen Patents. 

I Nichtgewerbliche oder dem I Bei Anmeldung und ErlangUllg 

I Staate nachteilige Erfin- des Patents je 2:E 10 s. (M. 50). 
dungen. Vor Ablauf von 3 J_ 15:E (M.300). 

Neu. I 7-14 Jahre. I Keine Gebi\hr _20 :E (M. 400) bei der 

süd.Wales·1 

I 
BestimmnngeIL. Anmeldung. 

Ges.\".22.Dec. 
185:\. 

Q Ileansland. i Desgi. Desgl. Desgi. Vorlänfiger Schutz auf 
Ges. v.22.Dec'l 6 Monate 2:E (M. 40); für fernere 
1853; 28.Dec. 6 Monate noch 3:E (M. 60). 

1867. 
-

Süd- I S, 7 und 14 Jahre. In der Colonie bereits be- Bei Einreichnng und Erteilung 
Australleu. I kannte Erfindungen. je 2:E 10 s. (lIi. 5u). Nach 

Ges.v.21.Dec.i S J abren 5 :E. Nach 7 J ahreu 
1877. 5 :E. 

TaSmanien.! Bis 14 Jahre. Kein Desgl. Bei der Anmeldung u. Erteiluug 
Ges. v.5:Nov. Ueberdauem des anslän- je 2:E 10 s. (~L50). 15,g (M.300) 

1858. I dischen Pateuts. nach 3 Jahren, 20 i; 01. 400) 
nach 7 J abren. 

Vietorla •. 1 Desgl. Dem Staate nachteilige. Desgl. 
G es. v. 9. :hIal I 

1865. I 
West. 14 Jahre. Desgi. 25 ,g (500 M.) bei der Anmeldung. 

. ~ustralien. 25 :E (500 Mo) bei der Erteiluug . 
Ges. v. 

15. Ang. 1872. -
Die hier nicht aufgefi\hrten Länder haben unSel'CS Wissens keine Patentgesetzgebnng. In Peru 

ren Gesetzes Patente 



sielI. 

Zur Erlangullg 
eines Patents erforderliche 

SchriftstüGke. 
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Ursachen 
der Nichtigkeit und des Yerfalls 

der Patente. 

Yeröffentlichung 
der 

Patente. 

----------------~--~----------+-------------Eine vom Erfinder vollzogene I Der Umstand, dass die 
englische Beschreibung nebst Zeich- Erfindung nicht neu war. 

nung. 

Gesuch an den GeneralgoUVernenr., Der Umstand, dass die Erfin
Eine vorläufige eng!. Beschreibung, dung nicht nützlich oder nicht 
I"nnn binnen 61Ionaten 6 vOllständige! nen war, oder nicht vom Erfin-
Beschreibnngen nebst Zeicbnungen. der herrührt. 

Eine Beschreibung nebst 
Zeichnung event. \Iodell. 

lien. 

Desg!. 

Wie in Indien. 

Auslegung. 

Einsichtnahme der Beschrei
bnug gegen Zahlung von 

1 Rupie. 

Yeröffentlichung 
des Gegenstandes 

des Patents. 

Gesuch an den Secretiir der COlonie., Nichtbenutzung innerhalb ! Auslegung im Patentamt zn 
Zwei englische Beschreibungen, Zeich- 2 J.nach Ertcilung. Nichtzahlnng Welling!on. 

nungen in duplo, event. Proben. I der Gebührcn iunerhalb 3 Jahre. I 
Gesuch an den Gouverneur. 

Eine englische Beschreibung. 

Desg!. 

:Mangelnde Neuheit. 

Desg!. 

Gesuch an den Patent-Commissar. Desg!. Nichtausübnng der Er-! 

sChreibung in dnplo nnd zwei Zeich- zahlung der Gebiihren. 
}lungen. 

Keine 
Bestimmnngen. 

Desgl. 

Keine Veröffentlichnng. 
Einsichtnahme gestattet. Eideserklärnng nebst englischer Be- findnng binnen 3 Jahren; Nicht-, 

~-------- -----------7----------------------7------------------
Gesuch an den Gouverneur. Eides-I Desg!. I 
erkliinmg. Zwei euglische Beschrei- Nichtzahlung der Gebühren. I 
bungen (eine auf Pergament) 20" X 15" I 
nebst zwei Zeichn. (eine anf Pergam.) 

Gesuch an den ersten Secretär der Desgl. I 
COlonie. Eideserklärnng nebst engl. 
Beschreib. in duplo n. zwei Zeichn., , 
W~nje 1 Exempl. anfPerg. 20" X15". 

Gesuch an den Gonverneur. Eides- Desgl. I 
bung und Zeichnung, event. Modell. 
erklänmg nebst englischer Beschrei- , 

Auslegung nach 
6 Monaten. 

Auslegung nach Erteilung. 

DesgI. 

für 25 Jahre), Urngnay, Costa RieB und San Salvndor können indess durch Erlass eines besonde
bewilligt werden. 

2 
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11. Dentsches Patentgesetz. 

Wir W il h el m, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preussen ete., 
verordnen im' Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt; 

-Erster Abschnitt. 

Patentrecht. 

§ 1. Patente werden erteilt für noue Erfindungen, welche eine gewerb
liche Verwertung gestatten. 

Ausgenommen sind; 
1. Erfillllungell, deren Verwertung den ·Gesetzen oder guten Sitten zu

widerlaufen würde; 
2. Erfindung'en von Nahrungs-, Genuss- und Arzneimitteln, sowie von 

Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, soweit die 
Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegen
stände betreffen. 

§ 2. Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf 
Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in öfI"entlichen Druckschriften 
bereits derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt 
ist, dass danach die Benut.zung durch andere Sachverständige möglich erscheint. 

§ 3. Auf die Erteilung des Patentes hat derjenige Anspruch, welcher 
die Erfindung zuerst nach Maassgabe dieses Gesetzes angemeldet. hat. 

Ein Anspruch des Patentsuchers auf Erteilung des Patentes findet nicht. 
statt, wonn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen,. 
Zeichnungen, lIIodellen, Gerätschaften oder Einricht.ungen eines anderen 
oder einem von die~em angewendeten Verfahren ohne ginwilligung desselben 
entnommen, und von dem letzteren aus diesem Grunde Einspruch er
hoben ist. 

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, dass niemand befugt ist, ohne Er
lauhnis des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmüssig 
herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten. 

Bildet ein Verfahren, eine lIIaschine oder eine sonstige Betriebsvorrich
tung, ein ,,y erkzeug oder ein sonstiges Arbeitsgorät den Geg-enstand der 
Erfin(lung, so hat das Patent aussCl'dem die Wirkung, dass niemand befugt 
ist, ohne Erlanllllis des Patentinhabers das Verfahren anzuwenden oder den 
Gegenstand der Erfindung zu gebrauchen. 

§ 5. Die 'Wirkung des Patentes tritt gegen denjenig'en nicht ein, 
welcher bereits zur Zeit der Anmeldung des Patentinhabers im Inhmde die 
Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen 
YeranstaItungcn getroffen hatte. 
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Die \Virkung des Patentes tritt ferner insoweit nicht ein, als die Er
findung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das Heer oder für die 
Flotte oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden 
soll. Doch hat der Patentinhaber in diesem Falle gegenüber dem Reiche 
oder dem Staate, welcher in seinem besonderen Interesse die Beschränkung 
des Patentes beantragt hat, Anspruch auf angemessene Vergütung, welche 
in Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird. 

Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur vorübergehend in das 
Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des Patentes nicht. 

§ 6. Der Anspruch auf Erteihmg des Patentes und das Recht aus dem 
Patente gehen auf die Erben über. Der Anspruch und das Recht können 
heschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder durch Verfügung von 
'l'odeswegen auf andere übertragen werden. 

S 7. Die Dauer des Patentes ist fünfzehn Jahre; der Lauf dieser Zeit 
beginnt mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage. Be
zweckt die Erfindung die Verbesserung einer anderen, zu Gunsten des 
Patentsuchers durch ein Patent geschützten Erfindung, so kann dieser die 
Erteilung eines Zusatzpatentes nachsuchen, welches mit dem Patente für die 
ältere Erfindung sein Ende erreicht. 

§ 8. Für jedes Patent ist bei der Erteilung eine Gebühr von 301lIark 
zu entrichten. 

Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist ausserdem für jedes Patent 
mit Beginn des zweiten und jeden folgenden Jahres der Dauer eine Gebühr 
zu entrichten, welche das erste Mal 50 1IIark beträgt und weiterhin jedes 
Jahr um 50 lIIark steigt. 

Einem Patentinhaber, welcher seine Bedürftigkeit nachweist, können die 
Gebühren für das erste und zweite Jahr der Dauer des Patentes bis zum 
dritten Jahre gestundet und, wenn das Patent im dritten Jahre erlischt, 
erlassen werden. 

S 9. Das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf dasselbe ver
zichtet, oder wenn die Gebühren nicht spätestens drei Monate nach der 
Fällii!'keit gezahlt werden. 

§ J O. Das Patent wird für nichtig erklärt, we.nn sich ergiebt: 
J. dass die Erfindung nach §§ 1 und 2 nicht patentfähig war, 
2. ,dass der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, 

jl;eichnungen, 1Iodellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines Anderen 
oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilligung 
desselben entnommen war. 

§ 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren zurückgenommen 
werden: 

1. wenn der Patentinhaber es unterlässt, im Inlande die Erfindung in 
angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen, oder doch alles 
zu thun, was erforderlich ist, um diese Ausführung zu sichern; 

2' 
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2. wenn im öffentlichen Interesse die Erteilung' der Erlaubnis zur Be
nutzung der Erfindung an andere geboten erscheint, der Patentinhaber 
aber gleichwol sich weigert, diese Erlaubnis g'egen angemessene 
Vergütung und genügende Sicherstellllng zu erteilen. 

§ 12. 'Ver nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf die Er
teilung eines Patentes und die Rechte aus dem letzteren nur geltend machen, 
wenn er im Inlande einen Vertreter bestellt hat. Der letztere ist zur Ver
tretung in dem nach ~Iaassgabc dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren, 
sowie in den das Patent betreffenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeitcn be
fugt. Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patentinhaher an
zustellenden Klag'cn ist das Gericht zust1indig, in dessen Bezirk der Vertreter 
seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen (las Gericht, in dessen 
Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. 

Zweiter Abschnitt. 

Patentamt. 

§ 13. Die Erteilung, die ErkHirung, der :Nichtigkeit und die Zurück
nahme der Patente erfolgt durch das Patentamt. 

Das Patentamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus mimlesten8 
drei ständigen }Iitgliedern, einschliesslich des Vorsitzenden, und aus nicht 
sHindigen }Iitgliedern. Die :Mitglieder wenlen vum Kaiser, die übrigen 
Beamten vom Reichskanzler ernannt. Die Ernennung der ständigen }Iit
glieder erfolgt auf Vorschlag des Bundesrats, und zwar, wenn sie im Reichs
oder Staatsdienste ein Amt bekleiden, auf die Dauer dieses Amtes, anderen 
}'alls auf Lebenszeit; die Ernennung der nicht ständigen }Iitglieder 
erfolgt auf fünf Jahre. Von den ständigen .Mitgliedern müssen mindestens 
drei die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsclienste 
besitzen, die nicht sH\ndigen }Iitglieder müssen in einem Zweige der Technik 
sa~hverstlindig sein. Auf die nicht sülndigen .Mitglieder finden die Bestim
mungen in § 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverh1lltnisse der Reichs
ueamten vom 31. März 1873 keine Anwendung. 

§ 14. Das Patentamt besteht aus mehreren Abteilungen. Dieselben 
werden im voraus auf mindestens ein Jahr gebildet. Ein }Iitglied kann 
mehreren Abteilungen angehören. 

Die Beschlussfähigkeit der Abteilungen ist, wenn es sich um die Er
teilung eines Patentes handelt, durch die Anwesenheit von mindestens drei 
:Mitgliedern bedingt, unter welchen sich zwei nicht ständige }Iitglieder be
finden müssen. 

}'ür die Entscheidung'en über die Erklärung der Nichtigkeit und über 
die Zurücknahme von Patenten wird eine besondere Abteilung gebildet. 
Die Entscheidungen derselben erfolgen in der Besetzung von zwei }1itglie
dern, einschliesslich des Vorsitzenden, welche die Befähigung zum Richter
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen, und drei sonstigen ~Iit

gliedern. Zu anderen Beschlüssen genügt die Anwesenheit von drei nIitgliedern. 
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Die Bestimmungen der Civilprocessordllung ii.ber Ausschliessung und 
A blehnnng der Gerichtspersonen finden entsprechende Anwendung. 

Zu den Beratungen können Sachverständige, welche nicht Mitglieder 
sind, zugezogen werden; dieselben clii.rfen an den Abstimmungen nicht teil
nehmen. 

§ 15. Die Beschlüsse und die Entscheidungen der Abteilungen erfolgen 
im Namen des Patentamtes, sie sind mit Gründen zu versehen, schriftlich 
auszufertigen und allen Beteiligten von Amtswegen zuzustellen. 

Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen durch 
die Post mittels eingeschriebenen Briefes geg'ell Empfangscheill. Kann eine 
Zustellung im Inlande nicht erfolgen, so wird sie von den damit beauftragten 
Beamten des Patentamtes durch Aufgabe zur Post nach JlIaassgahe der 
§§ 161, 175 der Civilprocessordllung bewirkt. 

Gegen die Beschlüsse des Patentamts findet die Besclnrcnle statt. 
§ 16. Wird der Beschluss einer Abteilung des Patentamtes im ~Weg'e 

cler Beschwerde angefochten, so erfolgt die Beschlussfassung über diese 
Boscln\'crde (hl1'ch eine andere Abteilung oder dmch mehrere Abteilllllgcll 
gClllcinsmn. 

An der ßeschlussfassung' darf keiil ;\Iitglied teilnehmen, welches bei 
dem angefochtenen Beschlusse mitge,rirkt hat. 

§ 17. Die Bildung der Abteilungen, die Bestimmung ihres Geschäfts 
Kreises, die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Patentamtes 
werden, insoweit dieses Gesetz nicht Bestimmungen darüber trifft, durcli 
Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats geregelt. 

, § 18. Das Patentamt ist ycrpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über 
:Fragell, welche Patente betreffen, Gutachten ab:mgeben. Im übrigen ist 
dasselbe nicht befugt, olme Genehmigung des Reichskanzlers ausserhalb seines 
gesetzlichen Geiichäftskroises Beschlüsse zu fassen oder Gutachten abzugeben. 

§ 19. Bei dom Patentamt wird eine Rolle geführt, welche den Gegen
stand und die Dauer der erteilten Patente, sowie den Namen und ,V ohnort 
der Patentinhaber lInd ihrer bei Anmeldung der Erfindung etwa bestelltim 
Vertreter angiebt. Der Anfang, der Ablauf, das Erlöschen, die ErkH\I:ung 
der Nichtigkeit und die Zurücknahme der Patente sind, unter gleichzeitiger 
Bekanntmachung durch den Reichsanzeiger, in der Rohe zu vermerken. 

Tritt in der Person des Patentinhabers oder seines Vertreters eine 
Aendenmg ein, so wird dieselbe, wenn sie in beweisender Form zur Kenntnis 
de~ Patentamtes gebracht ist, ebenfalls in der Rolle vermerkt und durch 
den Heichsanzeiger veröffentlicht. So lange dieses nicht geschehen ist, 
bleiben der frühere Patentinhaber und sein früherer Vertreter nach ;\Taass
gabe dieses Gesetzes berüchtigt und verpflichtet. 

Die Einsicht der Rolle, der Beschreibungen, Zeichnungen, Jliodelle und 
Probestücke, auf Grund deren die Erteilung der Patente erfolgt ist, steht, 
soweit es sich nicht um ein im Namen der Reichsverwaltung für die Zwecke 
des Heeres oder der :Flotte genommenes Patent handelt, jedermann frei. 
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Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeichnungen, so
weit deren Einsicht jedermann freisteht, in ihren wesentlichen Teilen durch 
ein amtliches Blatt. In dasselbe sind auch die Bekanntmachungeu aufzu
nehmen, welche durch den Reichsanzeiger nach :i\Iaassgabe dieses Gesetzes 
erfolgen müssen. 

Dritter Abschnitt. 

Verfahren in Patentsachen. 
§ 20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Erteilung eines Patentes 

geschieht schriftlich bei dem Patentamte. Für jede Erfindung ist eine be
sondere Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muss den Antrag auf, 
Erteilung des Patentes enthalten und in dem Antrage den Gegenstand, 
welcher durch das Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen. In einer 
Anlage ist die Erfindung dergestalt zu beschreiben, dass danach die Be
nutzung derselben durch andere Sachverständige möglich erscheint. Auch 
sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, .lIodelie und 
Probestücke beizufügen. 

Das Patentamt erlässt Bestimmungen über die sonstigen EIfordernisse 
der Anmeldung. 

Bis zu der Bekanntmachtmg der Anmeldung sind Abänderungen der 
darin enthaltenen Angaben zulässig. Gleichzeitig mit der Anmeldung sind 
für die Kosten des Verfahrens 20 Mark zu zahlen. 

§ 21. Ist durch die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen 
nicht genügt, so verlangt das Patentamt von dem Patentsucher unter Be
zeichnung der Mängel deren Beseitigtmg innerhalb einer bestimmten Frist. 
Wird dieser Aufforderung innerhalb der Frist nicht genügt, so ist die An
meldung zurückzuweisen. 

§ 22. Erachtet das Patentamt die Anmeldung für gehörig eIfolgt und 
die Erteilung eines Patentes nicht für ausgeschlossen, so verfügt es die 
Bekanntmachung der Anmeldung. :i\!it der Bekanntmachltng t.reten für den 
Gegenstand der Anmeldung zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen die 
g'esetzlichen Wirkungen des Patentes ein (§§ 4, 5). 

Ist das Patentamt der Ansicht, dass eine nach §§ 1, 2 patentfähige 
Erfindung nicht vorliegt, so weist es die Anmeldung zurück. 

§ 23. Die Bekanntmachung der Anmeldung geschieht in der Weise, 
dass der Name des Patentsuchers und der wesentliche Inhalt des in seiner 
Anmeldung enthaltenen Antrages durch den Reichsanzeiger einmal veröffent
licht wird. Gleichzeitig ist die Anmeldung mit sämtlichen Beilagen bei 
dem Patentamte zur Einsicht für jedermann auszulegen. .Mit der Veröffent
lichung ist die' Anzeige zu verbinden, dass der Gegenstand der Anmeldung 
einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt sei. 

Handelt es sich um ein im Namen der Reichsverwaltung fiir die Zwecke 
des Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent, so unterbleibt die Aus
legung der Anmeldung und ihrer Beilagen. 
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§ 24. Nach Ablauf von acht Wochen, seit dem Tage der Veröffent
lichung (§ 23), hat das Patentamt über die Erteilung des Patentes Beschluss 
zu fassen. Bis dahin kann gegen die Erteilung bei dem Patentamt Ein
~pruch erhoben werden. Der Einspruch muss schriftlich erfolgen und mit 
Gründen verseh'en sein. Er kann nur auf die Behauptung, dass die Erfindung 
nicht neu sei, oder dass die Voraussetzung des § 3 Abs. 2 vorliege, g'ostiitzt 
werden. 

\' or der Beschlussfassung kann das Patentamt die J,adung und An
hörung der Beteiligten, sowie die Begutachtung des Antrages durch geeignete, 
in einem Zweige der Technik sachverständige Personen und sonstige zur 
Aufkliirung der Sache erforderliche Ermittelungen anordnen. 

§ 2fi. Gegen den Beschluss, durch welchen die Anmeldung zuriick
gewiesen wird, kann der Patentsucher und gegen den Beschluss, durch 
welchen iiber die Erteilung des Patentes entschieden wird, der Patentsucher 
oder der Einsprechende binnen vier Wochen nach der Zustellung Beschwerde 
einlegen. :Mit der Einlegung der Beschwerde sind für die Kosten des Be
schwerdeverfahrens :20 .Hark zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt 
die Beschwerde als nicht erhoben. 

Auf das Verfahren findet § 24 Abs. 2 Anwendung. 

§ 26. Ist die Erteilung des Patentes endgültig beschlossen, so erlässt 
das Patentamt darüber durch dyn Reichsanzeiger eine Bekanntmachung und 
fertigt demnächst für den Patentinhaber eine Urkunde aus. 

'Wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekannt zu machen. xIit 
der Yersagung gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes als nicht 
eingetreten. 

§ 'n. Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkeit 
oder wegen Zurücknahme des 'Patentes erfolgt nur auf Antrag. Im 'Falle 
des § 10 No. 2 ist nur der Verletzte zu dem Antrage berechtigt. Der An
trag ist schriftlich an das Patentamt /zu richten und hat die 'l'hatsachen an
zugeben, auf welche er gestützt wird. 

§ 28. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt ist, fordert das 
Patentamt den Patentinhaber unter :Mitteilung des Antrages auf, sich über 
denselben binnen vier "'Vochen zu erklären. 

Erklärt der Patentinhaber binnen der Frist sich nicht, so kann ohne 
Ladung und Anhörung der Beteiligten sofort nach dem Antrage entschieden, 
und bei dieser Entscheidung jede von dem Antragsteller behauptete That
sache für erwiesen angenommen werden. 

S 29. Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder wird im ,Falle 
des § 28 Abs. 2 nicht sofort nach dem Antrage entschieden, so trifft das 
Patentamt, uml zwar im ersteren :Falle unter :ßIitteilung des Widerspruchs 
an don Antragsteller, die zur Auf1därung der Sache erforderlichen Ver
fügungen. Es kann die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen an
ordnen. Auf dieselben finden die Vorschriften der Civilprocessordnung ent-
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sprechende Anwendung. Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung 
eines beeidigten Protokollführers aufzunehmen. 

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung und Anhörung der Beteiligten. 
Wird die Zurücknahme des Patentes aUI Grund des § 11 No. 2 bean

tragt, so muss der diesem Antrag entsprechenden Entscheidung eine Au
drohlUlg der Zurücknahme unter Angabe von Gründen und unter Festsetzung 
einer angemessenen Frist vorausgehen. 

§ 30. In der Entscheidung (§§ 28, 29) hat das Patentamt nach freiem 
Ermessen zu bestimmen, zu welchem Anteil die Kosten des Verfahrens den 
Beteiligten zur Last fallen. 

§ 31. Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamte RechtshiUfe zu 
leisten. Die" Festsetzung einer Strafe gegen Zeugen und SacllYerständige, 
welche nicht erscheinen oder ihre Aussage oder deren Beeidigung verweigern, 
sowie die Vorführung eines nicht erschienenen Zeugen erfolgt auf Ersuchen 
durch die Gerichte. 

§ 32. Gegen die Entscheidungen des Patentamts (§§ 28, 2!l) ist die 
Berufung zulässig. Die Berufung geht an das Reichs-Oberhandelsgericht. ,,) 
Sie ist binnen sechs Wochen nach der Zustellung bei dem Patentamte 
schriftlich anzumelden und zu begründen. 

Durch das Urteil des Gerichtshofes ist nach ~Iaassgabe des § 30 auch 
über die Kosten des Verfahrens zu bestimmen. 

Tm übrigen wird das Verfahren vor dem Gerichtshofe durch ein Re
gulativ bestimmt, welches von dem Gerichtshofe zu entwerfen ist ~llld durch 
Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats festgestellt wird. 

§ 33. In Betreff der GescMftssprache vor dem Patentamte finden die 
Bestimmungen des Gericht.sverfassungsgesetzes über die Gerichtssprache ent
sprechende AnwendlUlg. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache ab
gefasst sind, werden nicht berücksichigt. 

Vierter Abschnitt. 

Strafen und Entscllädigung. 

S 34. VlT er wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider eine 
Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu fünftausend :Hal'k 
oder Gefängnis bis zu Einem Jahre bestraft und ist dem Verletzten zur 
Entschädiglillg verpflichtet. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
§ 35. Erfolgt die Vel urteilung im Strafverfahren, so ist dem Verletzten 

bie Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten 
öffentlich bekanut zu machen. Die Art der Bekanntmachung sowie die Frist. " 
zu derselben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 36. Statt jeder aus diesem Gesetze ent~pringell(lell Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn zu 

*) jetzt Reichsgericht. 
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erlegende Busse bis zum Betrage von zehntausend ~Iarlc erkannt werden. 
"Für die Busse haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte Busse schliesst die Geltendmachung eines weiteren Ellt
schädigungsanspruchs aus." 

§ 37. Die im § 12 des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines ober
sten G~richtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 geregelte Zu
ständigkeit des Reichs-Oberhandelsgerichts wird auf diejenigen bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen durch die Klage ein Anspruch 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes geltend gemacht wird. 

§ 38. Die Klagen wegen Verletzung lIes Patentrechts verjähren rück
sichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei .Jahren. 

§ 39. Darüber, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich der
selbe beläuft, entscheidet das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach 
freier Ueberzeugung. 

§ 40. ~Iit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig ::lIark oder mit Haft 
wird bestraft: 

1. wer Gegenstl\nde oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung ver
sieht, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, dass die Gegen
stände durch ein Patent nach illaassgabe dieses Gesetzes geschützt 
seien; 

2. wer in iiffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Empfehlungs
karten oder in ähnlichen" Kundgebungen eine Bezeichnung anwendet, 
welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, dass die darin erwähnten 
Gegenstllnde durch ein Patent nach ~Iaassgahe dieses Gesetzes ge
schützt seien. 

Fünfter Abschnitt. 

U ebergangsbestimmungen. 

§ 41. Die auf Grund landesgesetzliclter Bestimmungen znr Zeit be
stehenden Patente bleiben nach Naassgabe dieser Bestimmungen bis zu ihrem 
Ablauf in Kraft; eine Verlängerung ihrer Dauer ist unzulässig. 

§ 42. Der Inhaber eine, bestehenden Patentes (s 41) kann für die 
dadurch geschützte Erfindung die Erteilung eines Patentes nach .i\faassgabe 
dieses Gesetzes beanspruchen. Die Prüfung' der Erfindung unterliegt dann 
dem durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Verfahren. Die Erteilung des 
Patentes ist zu versagen, wenn vor der Beschlnssfassung über die Erteilung 
der Inhaber eines anderen, für dieselbe Erfindung bestehenden Patentes 
(§ 41) die Erteilung des Patentes beansprucht oder gegen die Erteilung 
Einspruch erhebt. Wegen mangelnder Neuheit ist die Erteilung des Patentes 
nur dann zu versagen, wenn die Erfindung zur "Zeit, als sie im lnlande 
zuerst einen Schutz erlangte, im Sinne des § 2 nicht mehr neu war. 

Mit der Erteilung eines Patentes nach JlIaassgabe dieses Gesetzes erlöschen 
die für dieselbe Erfindnng bestehenden Patente (§ 41), soweit der Inhaber 
des neuen Patentes deren Inhaber ist. Soweit dieses nicht der Fall ist, 
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treten die gesetzlichen Wirkungen des neuen Patentes in dem Geltungs
bereiche der bestehenden Patente erst mit dem Ablaufe der letzteren ein. 

§ 43. Auf die gesetzliche Dauer eines nach Maassgabe des § 42 er
teilten Patentes wird die Zeit in Anrechn1lng gebracht, während deren die 
Erfindung nach dem ältesten der bestehenden Patente im Inlande bereits 
geschützt gewesen ist. Der Patentinhaber ist für die noch übrige Dauer 
des Patentes zur Zahlung der gesetzlichen Gebüren (§ 8) verpflichtet; der 
Fälligkeitstag und der Jahresbetrag der Gebühren wird nach dem Zeitpunkte 
bestimmt, mit welchem die Erfindung im Inlande zuerst einen Schutz er
langt hat. 

§ 44. Durch die Erteilung eines Patentes nach Maassgabe des § 42 
werden diejenigen, welche die Erfindung zur Zeit der Anmeldung derselben 
ohne Verletzung eines Patentrechts bereits in Benutzung genommen oder 
die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatten, in dieser 
Benutzung nicht beschränkt. 

§ 45. Das Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1877 in Kraft. 

lli. BestinlIDungen über die Anmeldung von 
Erfindungen beim Deutschen Patentamt. 

Verfligung vom 11. Juli 1877. 

§ 1. Die Anmeldung und jede ihr beigefügte Zeichnung oder Beschrei
bung ist von dem Patentsucher oder dessen Vertreter zu unterzeichnen. 

Erläuterungen des Gegenstandes der Erfindung dürfen nicht in der An
meldung selbst, sondern nur in deren Anlagen gegeben werden. 

§ 2. Jede Anlage der Anmeldung ist mit einer laufenden Nummer 
zu versehen. Jede Anlage ist, soweit es sich nicht um Modelle oder Probe
stücke handelt, in zwei Exemplaren beizufügen. 

§ 3. Die Anmeldung muss die nachstehend verlangten Angaben, 
möglichst in der angegebenen Reihenfolge, enthalten: 

a) Eine kurze aber genaue Bezeichnung dessen, was den Gegenstand 
der Erfindung bildet. Aus der Bezeichnung soll sich mit Sicherheit 
der Patentanspruch d. h. dasjenige ergeben, was der Patentsucher 
als neu und patentfähig ansieht. 

b) Den An trag, dass für .den so bezeichneten Gegenstand der Erfindung 
ein Patent erteilt werden möge. Soll dafür nur ein Zusatzpatent erteilt 
werden (§ i des Patentgesetzes), so hat der Patentsucher dies aus
drücklich zu bemerken und das Hauptpatent, sowie dessen Nummer nebst 
Jahr der Erteilung anzugeben. Soll das Patent nm an die Stelle eines 
bestehenden Patentes treten (§ 4i des Patentgesetzes), so hat der 
Patentsucher dies ebenfalls ausdrücklich zu bemerken und gleichzeitig 
die Urkunden über diejenigen Patente beizufügen, an deren Stelle 
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das Patent treten soll. Das Gesuch ist in diesem Falle auf die Um
wandlung des' Landes- in ein Reichspatent zu beschränken. Wird 
zugleich ein Patent für eine Verbesserung beansprucht, so muss 
dieserhalb eine besondere Anmeldung erfolgen. 

c) Die Erklärung, dass der g'esetzliche Kostenbetrag von 20 1Iark 
(§ 20 des Patentgesetzes) bereits an die Kasse cles Patentamts ein
gezahlt sei oder gleichzeitig mit der Anmeldung' eingehen' werde. 

d) Die Angabe des Namens, des Standes und Wohnorts des 
Pa te n t s u ehe l:S, sofern die Anmeldung durch einen Vertreter er
folgt. Der Letztere hat eine von dem Patentsucher .unterzeichnete 
Vollmacht beizufügen. Wird für einen im Inlande wohnenden Patent
sucher ein Vertreter bestellt und soll letzterer als solcher auch in 
die Patentrolle eingetragen werden (§ 19 des Gesetzes), so ist dies 
in der Vollmacht ausdrücklich anzugeben. 

Bei Bestellung eines Vertreters seitens eines Patentsuchers, der 
nicht im Inlande wohnt, wird angenommen, dass sich die Vertretung 
auf die im § 12 des Gesetzes bezeichneten Befugnisse erstreckt. 

e) Die Aufführung der einzelnen Anlagen der Anmeldung unter 
Angabe ihrer Nummer und ihres Inhaltes. 

§ 4. Zu allen Schriftstiicken der Anmeldung ist Papier in dem Format 
von 33 auf 21 cm. zu verwenden. 

Zu der Schrift soll tiefschwarze, nicht klebrige Tinte benutzt werden. 
Die Zeichnungen sind in je einem Haupt- und einem Nebenexemplar 

einzureichen. Für (las lTauptexemplar ist weisses, starkes und glattes Zeichen
papier (sogen. Bristol- oder Cartonpapier) in dem :Format 

von 33 cm Höhe auf 21 cm Breite, 

oder von 33 cm " "42 cm " 
oder von 33 cm 

" " 63 cm " zu verwenden. 
Die Zeichnung sowie alle Schrift auf dem Hauptexemplar ist mit chine

sischer Tusche in tiefschwarzen Linien auszuführen, nicht zu coloriren oder 
zu tuscheu. 

Die Zeichnung ist durch eine einfache Randlinie einzufassen, welche 
2 cm von der Papierkante entfernt ist. 

Innerhalb des durch die Ranc1linie begrenzten Raumes muss auch alle 
Schrift fallen. 

Die Unterschrift des Patentsuchers ist in der unteren rechten Ecke an
zubringen. 

An der oberen Seite des Blattes ist ein Raum von mindestens 3 cm 
Hühe innerhalb der Randlinie für Nummer, Datum und Bezeichnung des 
Patents zu bestimmen. 

Als Nebenexemplar ist eine Durchzeichnung des Hauptexemplars auf 
Zeichenleinwand einzureichen. Bei demselben ist die Anwendung von bunten 
'Farben zulässig und erwiinscht. 
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Die Zeichnungen dürfen nicht geknifft und nicht gerollt sein, dieselben 
mtlssen auch so verpackt sein, dass sie in glattem Zustande an das Patent
amt gelangen_ 

§ 5_ Alle lIfaöss- und Gewichtsangaben müssen nach metrischem System 
erfolgen, Temperaturangaben nach Celsius, Dichtigkeitsangaben als specifische 
Gewichte angegeben sein_ 

§ 6_ Die Beschreibungen müssen sich auf das zur Beurteilung de, 
Patentgesuchs Gehörige beschränken, allgemeine "Erörterungen sind zu ycr

meiden_ Im U ebrigen müssen die Beschreibungen so eingerichtet sein, wie 
sie sich bei Erteilung des Patents zur Yeröffcntlichung eignen_ Am Schlus"e 
derselben sind dio Patentanspriiche nüher, als es in der Allmeldung ge
schehen, zu bezeichnen_ 

§ 7_ Die Beifügung YOU :JIodellen und Probestücken ist enriiH'cht, 
sofern die Veranschaulichung der Erfindung dadurch erleichtert 1Yird: sie i,t 
geboten, wenn olme dies die Beurteilung des Patentgesuchs nicht mit Sicher
heit. erfolgen kann. 

Bekanntmachung 'rom 12. September 187i. 

Bei Einreichung yon Patentgesucheu auf lIand- und "Fau"j
fe u e rw affe n (Gewehre, :Flinten, Carabillcr, Pistolen, Rcyolver) ist aUNr 
den bestimmungsgemlis erforderlichen Beschreibungen und Zeichnungen 
stets ein lIIodell oder eine wirkliche Ausführung des zur Patentirung" vorge
legten Gegenstandes dem Kaiserlichen Patentamte einzusenden_ Im }'alle 
der Erteilung dosPatentcs wird das zugehörige .ilJodoll oder Prooe,;tiick 
nicht zuriickgege beu_ 

Belmuntmaclumg· vom 27. April 1882. 

Don Patentgesuchen, welche "ich auf Spindeln zur Erzeugung ,on 
Garn beziehentlich zum Zwirnen, Ueberspinncn, Flechten und Klöppeln be
ziehen, sind jedesmal Ausführungen der zur Patcntinmg yorzulegenden 
Spindeln beizufügen und zwar in je einem Exemplar, wenn die beanspruchten 
Neuerungen äusserlich an der Spindel deutlich zu erkennen sind, dagegen 
in je zwei Exemplaren, wenu die Neuerungen sich auf innere Teile beziehen. 
Das eine der lIIode 110 ist in diesen letzteren Falle als sogen. Durchschnitts
modell auszuführen_ Die eingesandten ~Iodelle verbleiben im Falle der Patcnt
erteilung· beim Patentamt. 

Be]ranlltmRc]mng yom 3. Juli 1882. 

Den Patelltgesuchen, welche sich auflVebschiitzeit-Einrichtullgen 
beziehen, ist stets eine Ausführung der zur Patentirullg vorgelegten An
ordnung beizufügen. Das eingesandte Probestiick verbleibt im Falle der 
Patenterteilung beim Patentamt. 
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Belmulltmachullg vom 15. September 1882. 

Den Patentgesuchen, welche S ch I i t ts ch uh e betreffen, ist stets eine 
Ausführung der zur Patentirung vorgelegten Construction beizufügen. Das 
Probestück verbleibt im Falle der Patentirung beim Patentamt. 

IV. Internationaler Vertrag zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums. 

Die Regierungen von Belgien, Brasilien, Spanien, Frankreich, 
Guatemala, Italien, den Niederlanden, Portugal, Salvador, 
Se r b i e n und der Sc h w e iz haben eiuen Vertrag zum Schutz des gewerb
lichen Eigentums geschlossen, dem, wie das denselben für Frankreich in 
Kl'lIft setzencle Decrot des Präsidenten der französischen Republik vom 6. Juni 
1884 mitteilt, auch Gro s s bri tannie n, T uni sund E cuado I' beigetreten sind. 

Die für das Patentwesen wichtigen Bestimmungen sind, in Kürze wieder
gegeben, folgende: 

1. Die Angehörigen eines der vertrag'schliesenden Staaten, sowie die in 
einem solchen domicilirenclen Bürger eines der dem Verein nicht bei
getretenen Staaten geniessen in jedem der Vertragsstaatcll den für 
Erfindungspatente dort geltenden Rechtsschutz. 

2. Derjenige, welcher in einem der Vertragsstaaten ein Patentgesuch 
einreicht, hat in den übrigen Vereinsstaaten ein PrioritlUsrecht von 
6, in den betreffenden überseeischen Ländern von 7 )Ionaten. 

3. Die Einfuhr von Gegenständen aus einem Vertrags staat in einen 
andern, wo dieselben patentil't sind, ist den Patentinhaber gestattet.. 
Die Vorschriften der Landesgeset.ze über Ausübung einer patentirten 
Erfindung bleiben indessen bestehen. 

4. Auf Ausstellungen haben patentfähige Erfindungen zeitweiligen Schutz. 
5. In jedem der Vertrags staaten soll eine besondere Behörde für das 

gewerbliche Eigentum vorhanden sein. Dieselbe wird ein periodisches 
amtliches Blatt veröffentlichen. 

6. Ein "Internationales Bureau des Vereins zum Schutz des gewerb
lichen Eigentums" wird unter Aufsicht der Oberbehörde der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft arbeiten. Zu den Obliegenheiten der
selben gehört die Herstellung einer Statistik, sowie die Herausgabe 
eines periodischen Blattes in französischer Sprache, welches die den 
Gegenstand des Vereins betreffenden :Fragen behandelt. 
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earl Heymanns Verlag, Berlin W. 
Reckts- und Staatswissensckaftlicker Verlag. 

Patentblatt. Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt. 
Wöchentlich erscheint eine Nummer. Preis pro Jahrgang :NI. 12, 
eleg. geb. l'iI. 18. 

Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften. 
Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt. Wöchentlich 
erscheint eine Nummer. Preis pro Jahrgang l'iI. 40, eleg. geb. M.47. 

Ergänzungsband zu den Auszügen aus den Patentschriften. 
Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentenamt. 1\'1:. 25, eleg. 
geb. 1\1. 27,50. 

Verzeichniss der von dem Kaiserlichen Patentamt für die Zeit 
vom 1. Juli 1877 bis 31. December 1878 ertheilten Patente. 
Eleg. geb. 1\1. 7. 

- für die Jahre 1879-1882. Jeder Jahrgang 1\1. 5, eleg. geb. M. 7. 

- für das Jahr 1883. M. 6, eleg. geh. lVI. 8. 

Repertorium der technischen Journal-Litteratur. Herausgegeben 
im Auftrage des Kaiserlichen Patentamtes von Bruno Kerl, 
Professor an der Kgl. Berg-Akademie, Mitglied des Kaiserlichen 
Patentamtes und der Kgl. technischen Deputation für Gewerbe 
in Berlin. Jahrgang 1879, 1880, 1881. a M. 15. 

- Herausgegeben im Auftrage des Kaiserlichen Patentamtes 
von Dr. Rud. Biedermann, Mitglied des Kaisel·l. Patentamtes. 
Jahrgang 1882, 1883. a 1\'1:. 15. 

Gareis, Carl, Professor Dr., Kanzler der Universität Giessen. 
Patent-Gesetzgebung. Sammlung der wichtigsten Patentgesetze, 
Ausführungs -Vorschriften, Verordnungen u. s. w., welche gegen-" 
wärtig in Geltung stehen. Vier Bände. Eleg. geb. mit Roth
schnitt und Goldpressung M. 19. 

- Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in 
Patentsachen nach der Reihenfolge der Bestimmungen des Patent
gesetzes systematisch zusammengestellt und herausgegeben. Vier 
Bände eleg. geb. mit Blauschnitt und Goldpressung M. 18. 

- Das Deutsche Patentgesetz vom 20. Mai 1877, sammt den 
hierzu erschienenen Veroi'dnungen und Bekanntmachungen. 
Mit Erläutel'Ungen. IVI. 4,50. 
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Neue 

Er fi nd u n gen. 

ti IRTH & (fOMP. 
Patent -Anwalte 

in 

F RAN KFU RT A-jM. 
I 

11esorgen Patente, Marken- und Musterschutz in allen 

Staaten, Patentschriften und Auszüge aus Patentan

meldungen , sowie englische und amerikanische Patent

copien, lmd vertreten Patent -Inhaber und eingetragene 

Firmen in Patent-, Muster- und Marken-Schutz-Streiten. 

Verwertung neuer Erfindungen. 
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C. KESSELER 
Patent - und Technisches Bureau 

Mitglied des Vereins deutscher Patent· Anwalte. 

47 Königgrätzerstrasse BERLIN S W. Königgrätzerstrasse 47. 

Vermitte/ung der Erwerbung und Verwerthung 
von 

Erfindungs-Pa.tenten a.ller Länder . 
• -- _________________ e 

,lIt',Ullllllil"lllilI:IIIII1UIlIUlIIIIIIUlhr.,J,,':,,' .,' ,', ... ,'i,ll: tl'~C 

Berichte ~l 

iiber ausgel:gte Anmeldungen, I1 
eventuell Emspruch dagegen. 11>-< 

Recherchen ~I 
"'. über im Auslande angemeldete ii 

Patente. ~! 

.~~~~=~~~~~=~! 

Beschwerden 
gegen Zurückweisung VOll 

Patent- Anmeldungen. 

Vertretung-
in Patent - Prozessen bei 

Nichtigkeitsfällen etc. 

Ausführliche Prospecte stehen auf Anfrage gratis zu Diensten. 

Bureau des "Praetisehen Maschinen -Gonstrueteur" 
w. H. UHLAND, 

Civil- Ingenieur und Patent - Anwalt 
Mitglied des Vereins deutscher Patent· Anwalte, 

Leipzig-Gohlis, 
Lindenstrasse 13 

vermittelt und verwerthet zu mässigen Preisen 

Patente in allen ländern 
übernimmt auf Grund langjähriger Erfahrungen Vorprüfung und 
constructiveAusarbeitung von Erfindungen und ertheilt Rath und 

.A.uskunft in allen technischen und Patent-Angelegenheiten. 

= Beste Referenzen. = 

Gedruckt bei Julius Sittenfeld In BerIIn W. 
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